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Öffentlich 10.03.2020 Bauausschuss Ückeritz Vorberatung
Öffentlich 16.06.2020 Gemeindevertretung Ückeritz Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt, dem Widerspruch des 
Bürgermeisters vom 07.06.2019 gegen den Beschluss zur Aufhebung des 
Umlegungsverfahrens vom 23.05.2019 stattzugeben. Das Umlegungsverfahren ist 
entsprechend fortzuführen.

Sachverhalt:

In einer gemeinsamen Beratung des Bauausschusses sowie den weiteren 
Gemeindevertretern am 03.03.2020 wurde sich darauf verständigt, das Umlegungsverfahren 
fortzuführen. Demzufolge wäre dem Widerspruch des Bürgermeisters gegen den 
seinerzeitigen Aufhebungsbeschluss stattzugeben und die Umlegungsstelle entsprechend zu 
informieren, einen Umlegungsplan zu erarbeiten.

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
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Sehr geehrter Hen ffi.e.Uök.<f
Hiermit lege ich in meiner Funktion ols Bürgermeister der Gemeinde Ostseebod Ückeritz gegen den

Beschluss der Gemeindevertretung gemöß der Beschlussvorloge GVUe-0557/.19 vom 23.05.2A19

bezüglich Berotung und Beschlussfossung über die Aufhebung des Umlegungsverfohren§ zum B-Plon

t3 Wohnbebouung on der Mühlenstroße Widercpruch ein.

Begündung:

Gemöß § 33 Abs. 1, Sotz 1 der Kommunslverfossung des Londes Mecklenburg Vorpommern KV hol

der Bürgermeister einem Besehluss der Gemeindevertretung zu widersprechen, wenn dieser dos

Recht vedetzt.

Meiner Ansicht noch ist der Beschluss rechtswidrig zustonde gekommen.

Nach § 29 Abs. l, Sotz I KV setzt der Vorsitzende der Gemeindevertretung im Benehmen mit dem

Bürgermeister die Togesordnung von Sitzungen der Gemeindevertretung fest. Aus § 39 Abs. 2, Sotz 2

KV ergibt sich, doss der Bürgermeister in ehrenomtlich verwolteten Gemeinden gleichzeitig die

Aufgoben des Vorsitzenden der Gemeindevertretung wohrnimmt.

lch bin in der Gemeinde Ostseebod Ückeritz Bürgermeister und somit ouch Vorsitzender der

Gemeindevertreiung.

Bei derTogesordnung der Gemeindevertretersifzung vom 23.05.20'19 erfolgte bezüglich des oben

genonnten Togesordnungspunkfes gemöß Beschlussvorloge GVUe-0557/19 keine Abstimmung mit

mir, vielmehr wurde der Togesordnungspunkt



durch den LVB des Amtes ols Tischvorloge prösentiert und zur Abstlmmung gesfellt.

In § 127 Abs. 1, Solz I KV ist wiederum geregelt, doss dos Amt im Einvernehmen mit dem

Bürgermeister die Beschlüsse und Entscheidungen der Gemeindeorgone vorbereitet und sie ousfÜhrt.

Wie bereits dorgelegt wurde die genonnte Beschlussvorloge ober ohne mein Einvernehmen und

domit ohne meine erforderliche Zustimmung ols Tischvorloge vorgelegt und zur Abstimmung

gebrocht.

Die Beschluss und Entscheidungskompetenz sowie die Willensbildung zur inholtlichen Ausgestoltung

von Angelegenheiten der örilichen Gemeinschoft verbleibt ober bei den gemeindlichen Orgonen.

Dos Einvernehmen mlt dem Bürgermeister erfordert zwingend dessen Zustimmung und ist ols

besondere Ausgestoltung des § 
,I25 

Abs. 2KY zv verstehen, wonoch dos Recht der Gemeinde, olle

Angelegenheiten der örilichen Gemeinschoft im Rohmen der Gesetze eigenverontwortlich zu regeln

unberührt bleibt.

Dos gewöhrleistet, doss dos Amt kein unmittelbores, eigenes lniiiotivrecht beiderAusgestoltung der

Togesordnung von Gemeindevertretersitzungen und kein losgelöstes Gestoltungsrecht beider

Entscheidungsvorbereitung der Gemeinde hot.

Dorous folgt, doss der Beschluss rechtsfehlerhoft zusionde gekommen und domit schon desholb

rechtswidrig ist.

Dorüber hinous bin ich ouch der Ansicht, doss die Ausführungen in der Beschlussvorloge bezÜglich

eventuell ouf die Gemeinde zukommende Kosten wegen des Umlegungsverfchren folsch sind. ln

dem Umlegungsbeschluss ist geregelt, doss die Kosten ouf die beteiligten GrundstückseigentÜmer

umgelegt werden. lnsofern können olso schon keine Kosten ouf die Gemeinde zu kommen. Die

Gemeinde muss ä /qr in Vorloge gehen. ist ober bezüglich der Forderung gegen die EigentÜmer

obgesichert. do notfolls ouf die Grundstücke ols Wert zurückgegriffen werden konn.

Schqdenersotzforderungen gegen die Gemeinde sind bei ordnungsgemößer Durchführung des

Umlegungsverfohrens nicht zu befürchien.

Vielmehr besteht die Gefohr, doss dquerhofl Kosten ouf die Gemeinde zukommen, wenn dos

Umlegungsver-fohren nicht durchgeführt wird und die jetzige Aufieilung Bestond hqben sollte. Bei der

jetzigen Aufteilung ist dovon ouszugehen, doss die Gemeinde zumindest einen Teil der

Ausgleichsflöchen douerhoft zu bewirtschoften hötte und die dofür entstehende Kosten nicht

weitergeben könnte. Auch dqs wöre bei Durchführung des Umlegungsverfohrens nicht der Foll. Unter

dem Geslchtspunkt der Pflicht zum sporsomen Hondeln wöre ouch dos rechtswidrig.

Mit freundlichem Gruß,

Bürgermeister
'A

U{,r{'ru

I

ttf!z
Y {_--L.

Siellverireter Bürgermeister



Gemeinde Ückeritz, B-Plan Mühlenstraße – Umlegungsverfahren 
Beschluss zur Aufhebung des Umlegungsverfahrens vom 23.05.2019 
Widerspruch des Bürgermeisters vom 06.06.2019 
 
Sachverhaltsdarstellung – Herr Bergmann, LVB 
 
 
Der 1. stellv. Bürgermeister Herr Wöllner hat mir am 12.06.2019 den von Herrn Kindler gegen 
Beschluss zur Aufhebung des Umlegungsverfahrens erhobenen Widerspruch zugeleitet. 
Herr Wöllner hatte dieses Widerspruchsschreiben am 07.06.2019 in seinem Posteingang. 
 
Die Ausführungen des Bürgermeisters im Widerspruchsschreiben entsprechen nicht der Wahrheit! 
 
Die Beschlussvorlage zur Aufhebung des Umlegungsverfahrens habe ich als Verwaltungsvorlage 
erstellt und zwar bereits im Januar 2019. Im Rahmen der Sitzungsvorbereitung für jede auf diesen 
Zeitpunkt folgende Sitzung hat der Bürgermeister diese Vorlage nicht auf die Tagesordnung gesetzt 
und sich auch sonst in keinster Weise mit der Sache selbst auseinandergesetzt. 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.05.2019 habe ich keinen Antrag zur Aufnahme der 
Beschlussvorlage in die Tagesordnung gestellt. Dieses Recht obliegt mir auch nicht. 
 
Vielmehr hat der Bürgermeister Herr Kindler unter dem Tagesordnungspunkt 2 „Änderungsanträge zur 
Tagesordnung“ beantragt, die Beschlussvorlage mit auf die Tagesordnung zu nehmen und hat diesen, 
seinen Antrag bzgl. der Dringlichkeit damit begründet, Schaden von der Gemeinde abzuwenden! 
Diese Begründung ist auch korrekt und Anlass für die Erstellung der Verwaltungsvorlage, da gemäß § 
6 Abs. 1 der Umlegungsausschusslandesverordnung M-V die Kosten der Umlegungsstelle von der 
Gemeinde zu tragen sind! 
 
Der Widerspruch entspricht daher nicht den Tatsachen und dem tatsächlichen Ablauf der 
Gemeindevertretersitzung am 23.05.2019. 
 
Gemäß § 33 Abs. 1, Satz 4 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV) muss die 
Gemeindevertretung in der nächsten Sitzung über die Angelegenheit beschließen. 
 
„Der Widerspruch löst die Pflicht der Gemeindevertretung aus, sich in ihrer nächsten Sitzung erneut 
mit der Angelegenheit zu befassen und über sie zu beschließen. Der Vorsitzende der 
Gemeindevertretung hat daher die Pflicht, die Angelegenheit erneut auf die TO zu setzen (§ 29 Abs. 1, 
Satz 1 KV). 
 
Wie an einem Vergleich mit Abs. 3 zu erkennen, der den Begriff Widerspruch verwendet, ist mit dem 
Begriff der Angelegenheit mehr gemeint als die bloße Frage, ob der Widerspruch des Bürgermeisters 
berechtigt ist. Vielmehr ist auch die Sachfrage selbst erneut zu entscheiden. 
(…) 
Eine erneute Sachentscheidung entfällt allerdings naturgemäß dann, wenn die Gemeindevertretung 
den Widerspruch zurückweist.“ (Gentner in Schweriner Kommentierung zur KV zu § 33 Rz 4-6). 
 
Daraus ergibt sich, dass die Gemeindevertretung erneut zu entscheiden hat. 
Der Widerspruch selbst ist unbegründet, da er den Sachverhalt des Zustandekommens des Beschlusses 
falsch wiedergibt! 
 
20.06.2019 
 
 
R. Bergmann 
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